
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/6/10 90/15/0111
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1991

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §276 Abs1;

BAO §284 Abs1;

Rechtssatz

Einer Eingabe mit dem Antrag auf Berufungsvorlage, kommt die Quali kation eines Antrages gem § 276 Abs 1 BAO

nicht zu, wenn in dem betre enden Rechtsmittelverfahren gar keine Berufungsvorentscheidung ergangen ist. Ein in

einer solchen Eingabe gestellter Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Berufungssenat

vermittelt demnach, weil in keiner der in § 284 Abs 1 BAO vorgesehenen Eingaben gestellt, keinen diesbezüglichen

Anspruch.
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